
Gemeinde

Werfenweng

Zahl: 120/20

Mag. Angelika Schroth
amtsleitung@werfenweng. gv. at

Werfenweng, am 07.09.2018

Betreff: Begegnungszone mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h im
Bereich Dorfstraße Werfenweng

VERORDNUNG

der Gemeindevertretung im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gemäß
Gemeindevertretungsbeschluss vom 17. 05.2017

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Werfenweng verordnet gemäß § 76 c Abs. 1
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI. Nr. 159/1960 i. d. g. F., folgende
Verkehrsbeschränkungen:

§1

Die Dorfstraße in Werfenweng (Grdst. Nr. 1276/5 der KG Werfenweng) wird unmittelbar von

der Zufahrt zum Objekt Hochthron bis unmittelbar vor dem Beginn des Dorfplatzes bei der
ehemaligen VIP-Bar zur BEGEGNUNGSZONE MIT EINER HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

VON 30 km/h erklärt.
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§2
Diese Verkehrsbeschränkung ist durch Verkehrszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z. 9 e StVO 1960

„Begegnungszone"fürdie in die Begegnungszone einfahrenden Fahrzeuglenker-sichtbar für
die Fahrtrichtung zur Begegnungszone - an nachstehendem Standort kundzumachen:

• unmittelbar vor der Zufahrt zum Objekt Hochthron

• unmittelbar vor dem Beginn des Dorfplatzes bei der ehemaligen VIP-Bar
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Das Ende der Begegnungszone ist durch Verkehrszeichen gemäß § 53 Abs. 1 z. 9 f StVO
1960 „Ende einer Begegnungszone" für die aus der Begegnungszone ausfahrenden
Fahrzeuglenker an der Rückseite des oben genannten Verkehrszeichens kundzumachen.

§3
Diese Verordnung tritt gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 mit der Anbringung der Verkehrszeichen
in Kraft.

Für die Gemeindevertretung:

Der Bürgermeister

^

Dr. Peter Brandauer

^
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Verteilen

1. Bezirkshauptmannschaft St. Johann, per Mail
2. Polizeiinspektion Werfen, per Mail


